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Politische und strategische Referenz
Politischer Auftrag

Motion 387 «Weiterentwicklung Betreuungsqualitét in Spielgruppen, finanzielle Unterstiitzung der Eltern
und Spielgruppen als attraktive Arbeitgeberinnen»

Legislaturprogramm 2022-2025

Legislaturziel Z3.6 Bildung im sozialen Umfeld: Die Zusammenarbeit der privaten und offentlichen
Akteure im vorschulischen und schulischen Bereich basiert auf einem umfassenden Bildungsverstandnis
und erfolgt im Interesse der Férderung von Musik, Sport, Kultur, von Sprache und Integration. Die
Schulanlagen sind ein Begegnungsort fur das Quartier. Die friihe Forderung leistet einen wesentlichen
Beitrag zur Chancengerechtigkeit.

Massnahme M3.6¢: Die Stadt Luzern evaluiert bis Ende 2023 das stadtische Angebot der friihen
Sprachférderung geméass 8§ 55 des Volksschulbildungsgesetzes und erarbeitet bei Bedarf Anpassungen.

In Klrze

2012 fOhrte die Stadt Luzern das Projekt «Frilhe Forderung» ein. Damit werden gezielt Kinder von der
Geburt bis zum Kindergarteneintritt geférdert. Die betreffenden Angebote stehen grundsatzlich allen
Kindern offen, legen jedoch einen besonderen Fokus auf benachteiligte Familien und die friihe
Sprachférderung. Ziel ist es, die Entwicklungschancen der Kinder zu verbessern und ihnen den Zugang
zu guter Bildung sowie eine gesunde Lebensweise zu ermdglichen.

Mit dem Programm «Frihe Sprachférderung» wurden bereits damals Strukturen fur die Sprachférderung
in Spielgruppen und Kitas geschaffen. Dazu gehéren Weiterbildungen fir Betreuungspersonen,
Vernetzung von Fachleuten und finanzielle Unterstltzung der Institutionen.

Seit 2020 ermdglichen kantonale gesetzliche Grundlagen, die Deutschkenntnisse von Dreijahrigen
mithilfe eines Elternfragebogens zu erfassen, um frihzeitig méglichen Férderbedarf zu erkennen. Kindern
mit geringen Deutschkenntnissen wird der Besuch einer Spielgruppe oder Kita empfohlen, wobei
einkommensabhangige Zuschiisse gewahrt werden. Die Umsetzung dieses Forderinstruments in der
Stadt Luzern wurde von der Padagogischen Hochschule Luzern (PHLU) evaluiert.

Mit diesem Bericht und Antrag wird eine Weiterentwicklung der frilhen Foérderung angestrebt. Eine
frihzeitige Unterstlitzung minimiert Entwicklungs- und Integrationsschwierigkeiten. Vorschulische
Angebote sind besonders wirksam, wenn Kinder die Bildungssprache intensiv erleben und soziale
Erfahrungen sammeln kdnnen. Die Weiterentwicklung fokussiert sich auf die Qualitéat der Sprachférde-
rung, die Starkung der Spielgruppen und eine faire Entldhnung der Mitarbeitenden. Grundlage daftir sind
die Evaluation der PHLU und Praxiserfahrungen. Diese Massnahmen habe keine zuséatzlichen
Belastungen fir Eltern mit Anspruch auf finanzielle Unterstiitzung zur Folge.

Der Stadtrat beantragt dem Grossen Stadtrat fur die Weiterentwicklung der friihen Sprachférderung einen
Sonderkredit von 4,46 Mio. Franken.
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Der Stadtrat von Luzern
an den Grossen Stadtrat von Luzern

Sehr geehrter Herr Prasident
Sehr geehrte Mitglieder des Grossen Stadtrates

1 Ausgangslage

Sprachliche Fahigkeiten sind ein Schlissel zum schulischen Erfolg. Kinder, die mit den Unterrichts-
strukturen vertraut sind, Inhalte gut verstehen und sich klar ausdriicken kénnen, nehmen aktiv am
Lernprozess teil und profitieren von den Bildungsangeboten. Die Kompetenzen, mit denen Kinder in die
Volksschule eintreten, spielen hierbei eine wichtige Rolle. Deshalb sind Vorschulangebote wie
Kindertagesstétten (Kitas) und Spielgruppen in der Bildungspolitik wichtiger geworden. Diese Angebote
sollen auch helfen, die Integration, die gesunde Entwicklung und insbesondere die der Sprache zu
verbessern. Studien! zeigen jedoch, dass besonders die Spielgruppen in der Deutschschweiz dafir
schlecht ausgestattet sind: Es fehlen gesetzliche Regeln, ausreichend geschultes Personal, Infrastruktur
und Massnahmen zur Qualitatssicherung. Trotzdem setzt der Kanton Luzern mit der 2018 eingefihrten
frihen Sprachférderung gemass § 55a Gesetz Uber die Volksschulbildung vom 22. Marz 1999 (VBG;
SRL Nr. 400a) auf die Spielgruppen als Férderangebot.

Im Jahr 2012 startete die Stadt Luzern mit der friilhen Sprachférderung als eine von drei Massnahmen
des Pilotprojekts «Friihe Férderung» (B+A 16 vom 31. August 2011). Die beiden anderen Massnahmen
beinhalteten den Aufbau eines stadtischen Netzwerks von Fachpersonen der friihen Férderung und das
Hausbesuchsprogramm, das heute unter dem Namen MVBP'YS bekannt ist. Ziel des Pilotprojekts war es,
die Chancengleichheit in den Bereichen Bildung, Integration und Gesundheit zu verbessern. Im Rahmen
der frihen Sprachférderung wurden Spielgruppen durch gezielte Weiterbildungen und finanzielle
Unterstitzung gestarkt.

Mit dem B+A 37 vom 2. Dezember 2015: «Evaluation Frilhe Forderung» wurden die Massnahmen der
frhen Sprachférderung wie oben beschrieben fortgesetzt und erweitert. Sie wurden auch auf Kitas
ausgeweitet. Es konnten regionale Weiterbildungsangebote geschaffen und finanzielle Hirden abgebaut
werden, um mehr Eltern dazu zu bringen, ihre Kinder fir ein Férderangebot (Spielgruppe oder Kita)
anzumelden. In der anschliessenden Implementierungsphase gelang es weitgehend, die Empfehlungen
aus der Evaluation der Hochschule fur Soziale Arbeit Luzern umzusetzen.

Im April 2019 stimmte der Grosse Stadtrat dem B+A 7 vom 13. Februar 2019: «Friihe Sprachférderung,
Umsetzung gemass 8§ 55a Gesetz iber die Volksschulbildung» zu. Dieser beinhaltet eine jahrliche
Sprachstandserhebung bei allen Kindern eineinhalb Jahre vor dem freiwilligen Kindergarten, um Kinder
mit Forderbedarf im Vorschulalter systematisch zu erfassen und somit mehr Kinder mit Férderbedarf
einer Spielgruppe oder Kita zuftihren zu kénnen. Die Padagogische Hochschule Luzern (PHLU)
evaluierte die Einfihrung und Umsetzung von 2020 bis 2022 in der Stadt Luzern. Im Schlussbericht
«Evaluation Umsetzung 8 55a VBG Kanton Luzern frihe Sprachférderung» empfahl die PHLU die
Weiterqualifizierung des Spielgruppenpersonals, die Schliessung der Angebotsliicken in der
Spielgruppenlandschaft, die Erhéhung der wdchentlichen Stunden fir Kinder mit Sprachférderbedarf
sowie eine adaquate Finanzierung.

! Frihe Sprachférderung — Internationale Forschungsbefunde und Bestandesaufnahme zur friihen Sprachférderung in der Schweiz,
Studie im Auftrag des Staatssekretariats fur Bildung, Forschung und Innovation. Franziska Vogt, Susanne Stern und Laurent
Filliettaz, Juni 2022, Padagogische Hochschule St. Gallen, Infras, Université de Genéve, und Schlussbericht im Auftrag von
SAVOIRSOCIAL, Franzi Zimmerli, Projektleiterin Hoéhere Berufshildung, Dr. Philipp Dubach, Jolanda Jaggi, Heidi Stutz, Livia
Bannwart, Peter Stettler, Tanja Guggenbihl, Victor Legler, Mina Dimitrova, Bern, 23. Mai 2018.
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Die Empfehlungen wurden mit betroffenen Institutionen und weiteren Expertinnen und Experten
eingehend diskutiert und zu Massnahmen weiterentwickelt. Diese werden dem Grossen Stadtrat in
diesem Bericht und Antrag zur Entscheidung vorgelegt.

1.1 Aktuelle Erkenntnisse

Gute Deutschkenntnisse sind entscheidend fur den schulischen Erfolg und die Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben. In den letzten 15 Jahren hat die Schweizer Bildungspolitik viel dafiir getan,
dass Kinder schon vor der Schule Deutsch lernen,? besonders die Kinder, die zu Hause eine andere
Sprache sprechen oder aus benachteiligten Familien kommen.3

Studien zeigen, dass Erziehungsberechtigte eine grosse Rolle beim Spracherwerb ihrer Kinder spielen.
Eltern, die sich ihren Kindern zuwenden, mit ihren Kindern Blicher anschauen und lber Erlebnisse
sprechen, fordern die Sprachentwicklung. Kinder aus Familien mit héherem Bildungsniveau haben oft
bessere Sprachkenntnisse, weil sie mehr und bessere sprachliche Anregungen bekommen. Der Besuch
von Spielgruppen und Kitas kann positiv wirken, wenn die sprachliche Interaktion mit den Betreuenden
und anderen Kindern dort gut ist. Besonders wichtig ist dies fur Kinder aus Familien mit einer anderen
Erstsprache oder aus benachteiligenden Verhéltnissen.

Kinder von 0 bis 4 Jahre lernen die Sprache jedoch nicht isoliert: ihre Entwicklung ist eng mit anderen
Entwicklungsbereichen verknipft. Soziale Kontakte und vertraute Beziehungen, Bewegung und weitere
anregende Sinneserfahrungen sind zentral. Dies gilt fir Kinder mit einer oder mehreren Erstsprachen
gleichermassen.

Bereits ab Schuleintritt verlauft der Spracherwerb deutlich langsamer, was sich negativ auf die
Bildungschancen von Kindern auswirken kann. Mit einer gut umgesetzten friihen Sprachférderung im
Vorschulbereich kann ein wichtiger Beitrag firr einen guten Ubergang in die Volksschule gelingen,* was
eine gesellschaftliche Teilhabe im Erwachsenenalter beginstigt.

1.2 Spielgruppe — Bedingungen

In der Spielgruppe treffen sich Kinder ab ca. zweieinhalb Jahren bis zum Kindergarteneintritt in der Regel
zwei- bis dreimal pro Woche fir zwei bis finf Stunden. Eine Gruppe umfasst acht bis zwélf Kinder. Im
Gegensatz zu Kitas sind Spielgruppen aufgrund des geringen zeitlichen Umfangs nicht bewilligungs-
pflichtig. Sie missen geméass Reglement Uber die familienergdnzende Kinderbetreuung und die
Forderangebote vom 29. Marz 2012 (sRSL 5.4.2.3.3) ihr Angebot bei der Aufsichtsbehérde lediglich
melden. Angeleitet von einer Spielgruppenleiterin oder einem Spielgruppenleiter und weiteren
Assistenzpersonen werden die Kinder in einer Gruppe spielerisch in ihrer Entwicklung unterstitzt.
Die Qualifizierung zur Spielgruppenleiterin bzw. zum Spielgruppenleiter dauert zirka 20 Tage und
beinhaltet Themen wie Entwicklungspsychologie, Spiel und Kreativitat, Padagogik, Eltern-
zusammenarbeit, Sprachférderung und Integration. Die Spielgruppenleitenden orientieren sich in der
Regel an den Leitsatzen der Spielgruppenpadagogik.®

1.3 Entwicklungen und Herausforderungen

Die Bedeutung und die Aufgaben der Spielgruppen haben sich in den letzten zehn Jahren veréandert. Sie
sind wichtige Orte der frihen Forderung geworden. Insbesondere kleine Kinder, welche ihre ersten
Lebensjahre in benachteiligten Familien verbringen, werden von Fach- und Beratungsstellen wie zum
Beispiel Mitter- und Vaterberatung, Soziale Dienste, Kinderarztinnen usw. vermehrt den Spielgruppen

2 Schneider, Wolfgang et al., 2012. Spezifische Vorlauferfertigkeiten der Lesegeschwindigkeit, des Leseverstandnisses und des
Rechtschreibens. Evidenz aus zwei Langsschnittstudien vom Kindergarten bis zur 4. Klasse; Becker-Mrotzek/Roth 2018.
Sprachliche Bildung — Grundlagen und Handlungsfelder. Waxmann Verlag, S. 11.

8 Schneider et al., 2012. 4 f.

4 Biiro Communis GmbH.2022. Frilhe Sprachférderung in Spielgruppen, Handreichung fir Gemeinden und Kommissionen.

5 Schweizerischer Spielgruppen-Leiterinnen-Verband SSLV. 2019. Spielgruppenpéadagogik. SP_Padagogik.pdf (spielgruppe.ch).
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und Kitas zugefuhrt, damit sie dort ihrem Alter entsprechend lernen und sich besser entwickeln kénnen.
Wenn sich bei einem Kind eine Auffalligkeit in der Entwicklung zeigt, sollen Spielgruppenleitende die
Vernetzung zwischen den Erziehungsberechtigten und den entsprechenden Fachstellen herstellen
kdnnen. Mit der zunehmenden Heterogenitét der Kinder und den wachsenden Anforderungen an die
Mitarbeitenden steigt der Ressourcenbedarf. Das Beratungstelefon des Heilpadagogischen
Friherziehungsdienstes und die Fachberatung der Logopédie der Stadt Luzern reichen nicht aus,

um diese Anforderungen zu erfillen. Es fehlt an Fachwissen, Personal und finanziellen Méglichkeiten.

Bei den Spielgruppen in der Stadt Luzern zeigen sich folgende Herausforderungen:

— Trotz wiederholter Bemiihungen konnte im Quartier Fluhmuhle keine Spielgruppe oder Kita ihr Angebot
langfristig etablieren. Obwohl gerade in diesem Quartier Kinder mit besonderem Forderbedarf leben,
blieb die Nachfrage zu gering. Bisher ist es zu wenig gelungen, die Erziehungsberechtigten fir diese
Betreuungsangebote zu gewinnen.

— In den vergangenen funf Jahren mussten mehrere Spielgruppen ihr Angebot einstellen. Als Griinde
werden Erschdpfung der Spielgruppenleitenden und finanzielle Schwierigkeiten genannt.

— Aufgrund fehlender finanzieller und zeitlicher Ressourcen kénnen Spielgruppen keine Vernetzungs-
arbeit leisten — weder mit Schulen noch mit Fachstellen. Notwendige Elterngesprache und die gezielte
Forderung der Kinder bleiben aus.

— Spielgruppenleitende wechseln in andere Berufsfelder, finden feste Anstellungen als Klassenassistenz
in der Volksschule oder in der Schulbetreuung. Dies fuihrt zu einem zunehmenden Personalmangel in
den Spielgruppen.

Auch wenn erwerbstéatige Eltern zunehmend eine Kita zur familienerganzenden Betreuung bevorzugen,
bleiben Spielgruppen ein wichtiges Angebot zur frilhen Férderung — insbesondere fur Familien, die keine
Tagesbetreuung beanspruchen. Im Jahr 2024 besuchten rund 540 Stadtluzerner Kinder im Vorschulalter
eine Spielgruppe. Das sind etwa 13 Prozent aller Kinder im Vorschulalter in der Stadt Luzern. Diese
Zahlen haben sich seit 2016 kaum verandert.

1.4 Das Programm «Frihe Sprachforderung» der Stadt Luzern

Der padagogische Ansatz der friihen Sprachférderung in der Stadt Luzern orientiert sich an der gesunden
Entwicklung kleiner Kinder. Das heisst, friihe Sprachférderung findet im Alltag von kleinen Kindern statt,
zum Beispiel wahrend dem Spiel, dem Essen oder Singen und immer dort, worin das Kind sich vertieft
und seine Aufmerksamekeit liegt. Es lernt am besten im Zusammensein mit anderen Kindern und in
Begleitung von vertrauten, aufmerksamen und kompetenten Fachpersonen. Die friilhe Sprachférderung
betont die Bedeutung unterstitzender Eltern und familienergdnzender Einrichtungen. Der Zugang und
das Vertrauen der Erziehungsberechtigten in die freiwilligen Angebote im Friihbereich sind entscheidend,
insbesondere wenn der Zugang zu spezifischen Férderangeboten durch Armut oder Verstandigungs-
schwierigkeiten erschwert ist.

Die gesetzliche Grundlage fir die frihe Sprachférderung bildet 8 55a VBG sowie das Reglement tiber die
familienergénzende Kinderbetreuung und die Férderangebote der Stadt Luzern. Der Kanton empfiehlt
nachfolgendes Vorgehen zur Umsetzung:

1.4.1 Ablauf

1. Eineinhalb Jahre vor dem Eintritt in den freiwilligen Kindergarten fuhrt die Gemeinde eine
Sprachstandserhebung bei allen Kindern durch.

2. Kinder mit nachgewiesenem Forderbedarf besuchen ab dem Alter von drei Jahren fir ein Jahr eine
Spielgruppe oder Kita — also ein Jahr vor dem freiwilligen Kindergarten.

3. Anschliessend haben diese Kinder drei Méglichkeiten:
— Sie besuchen den freiwilligen Kindergarten.
— In Ausnahmefallen bleiben sie ein weiteres Jahr in der Kita oder Spielgruppe.
— Sie nehmen an keinem weiteren Angebot teil.
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Wichtig ist, dass Eltern bei dieser Variante nicht verpflichtet werden kénnen, ihr Kind in eine Spielgruppe,

Kita oder den freiwilligen Kindergarten zu schicken. Ein klarer Vorteil bei diesem Vorgehen liegt jedoch
darin, dass bereits ab dem dritten Lebensjahr mit der frihen Foérderung gestartet werden kann.

Kinder mit Bedarf

Spielgruppe/ illi
Sprachstands- . pgtapp F'azi:!!:?:?
erhebung g
3-4-Jahrige 4-5-Jahrige

Abb. 1: Zeitlicher Ablauf der frihen Sprachférderung

Sprachstandserhebung

Wie oben erwéahnt, werden Sprachstandserhebungen bei jedem Kind eineinhalb Jahre vor dem Eintritt in
den freiwilligen Kindergarten durchgefiihrt. Dazu dient ein Elternfragebogen, der in zwolf Sprachen
vorliegt. Ergibt die Auswertung des Fragebogens einen Forderbedarf, wird den Eltern empfohlen, ihr Kind
fur ein Forderangebot anzumelden. Eltern erhalten daflir einkommensabhangige Beitrdge von der Stadt
Luzern. Um den Anteil von Kindern aus benachteiligten Familien in den Kitas und Spielgruppen zu
erhdhen, findet eine enge Zusammenarbeit mit der Mitter- und Véterberatung, den Sozialen Diensten
und weiteren Fachstellen statt.

1.4.2 Schwerpunkte und Ziele des Programms
Das Programm fokussiert drei Schwerpunkte:

Fachpersonen beféahigen

— Finanzierung von Weiterbildungen zur Qualifizierung der Betreuungspersonen

— Forderung von Selbstbildung und fachlichem Austausch

— Aufbau von Netzwerken wahrend und nach der Weiterbildung

— Schaffung angemessener Rahmenbedingungen flr qualitativ hochwertige Sprachférderung

Kinder gezielt férdern

— Unterstltzung der Sprachentwicklung im Spiel und im Lebensalltag
— Forderung der Inklusion und Integration

— Einbezug aller Sinne und Entwicklungsbereiche

— Erweiterung der sprachlichen und kommunikativen Kompetenzen

Eltern aktiv einbeziehen

— Schaffung von Zugangen zu Informationen und finanzieller Unterstiitzung

— Systematische Ansprache der Eltern durch Sprachstandserhebungen

— Starkung der Elternkompetenzen zur Unterstiitzung der Sprachentwicklung ihrer Kinder

Mit diesen Schwerpunkten soll Folgendes erreicht werden:

— Erhéhung des Anteils von Kindern aus benachteiligten Familien in Spielgruppen und Kitas

— Angemessene Forderung sowohl in der Erstsprache als auch in der Zweitsprache Deutsch

— Weiterbildung der Betreuungspersonen, um eine qualitativ hochwertige Sprachférderung
sicherzustellen

1.4.3 Vereinbarung mit Spielgruppen und Finanzierung

Das Programm verpflichtet die teilnehmenden Spielgruppen und Kitas, alltagsintegrierte Sprachférderung
umzusetzen. Sie missen sich zudem bereit erklaren,

— eine Weiterbildung zum Thema im Umfang von mindestens 90 Stunden zu besuchen;

— jahrlich einmal an einer Supervision mit dem Logopadischen Dienst der Stadt Luzern teilzunehmen;

— sich am Fachaustausch mit weiteren Fachdiensten zu beteiligen;

— eine Hospitation zu absolvieren;
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— mit einer zweiten Assistenzperson zu arbeiten, um sich einzelnen Kindern oder Kleingruppen widmen
zu konnen, die einen hohen Forderbedarf haben;

— forderliches Material einzusetzen und bei Bedarf interkulturelle Dolmetschende fir die Gesprache mit
Erziehungsberechtigten zu nutzen.

Die Teilnahme am Programm sowie die damit verbundenen Rechte und Pflichten werden in einer
Vereinbarung festgelegt, die auch die minimalen Qualitatsstandards fir die Umsetzung der
Sprachférderung definiert. Die Stadt Luzern Gibernimmt die Weiterbildungskosten vollstandig. Nach
erfolgreichem Abschluss der Weiterbildung erhalten die Spielgruppenleitenden pro Spielgruppe eine
jahrliche Unterstiitzung. Dieser Beitrag dient zur Deckung von Lohnkosten fur eine Assistenzperson und
far Materialaufwande. Kosten fir interkulturelle Dolmetschende sowie Ausgaben fir Elternanlasse
werden separat vergitet. Diese Beitrage entsprechen etwa einem Viertel der jahrlichen Gesamtkosten
einer Spielgruppe, die wochentlich zweimal drei Stunden Uber ein Jahr hinweg stattfindet.®

1.4.4 Finanzielle Unterstiitzung fir Erziehungsberechtigte von Kindern mit Sprachférderbedarf
Im Rahmen des Reglements Uber die familienergdnzende Kinderbetreuung und Férderangebote
unterstutzt die Stadt Luzern Kinder bei der frihen Sprachférderung mit finanziellen Beitrédgen, sofern die
betreffende Spielgruppe am Programm teilnimmt. Dazu haben die Erziehungsberechtigten einen Antrag
einzureichen, und die Spielgruppe muss den Spielgruppenplatz fir das Kind bestatigen.

Die Beitrage sind einkommensabhéngig. Sie sind jedoch so gestaltet, dass fur Familien mit einem
niedrigen Einkommen in der Regel keine Selbstkosten anfallen. Um mdglichst viele Kinder zu erreichen,
wurden die Beitrage in den vergangenen Jahren laufend erhoht. Die folgende Tabelle gibt dazu einen
Uberblick.

Steuerbares Beitrage pro Monat (fur zwei Spielgruppenbesuche pro Woche) in Franken
Einkommen 2014-2019 2020/2021 2023/2024

Fr. 0-32'000.— Fr. 130.— Fr. 180.— Fr. 200.—

Fr. 32°001-52'000.— Fr. 130.— Fr. 160.— Fr. 180.—

Fr. 52°001-60'000.— Fr. 100.— Fr. 130.— Fr. 150.—

Fr. 60°000-100°000.— Fr.0.— Fr. 100.— Fr. 120.—

Tab. 1: Unterstltzungsbeitrage an Eltern

2024 erhielten 157 Kinder in Spielgruppen Foérderbeitrdge aufgrund eines Sprachférderbedarfs und 87
Kinder aus anderen Griinden wie Férderung der sozialen Integration oder Entlastung der Eltern.”

1.4.5 Kantonsbeitrag
Der Kanton Luzern beteiligt sich an den Kosten fir die frilhe Sprachférderung. Der Beitrag betragt
pauschal Fr. 650.— pro Kind und Jahr. Die Auszahlung erfolgt an die Gemeinden.

1.4.6 Finanzierung der Spielgruppen im Vergleich

Ein Vergleich der Unterstitzungspraxis flr Spielgruppen in verschiedenen Luzerner Gemeinden zeigt ein
uneinheitliches Bild. Immer mehr Gemeinden entscheiden sich dafir, Spielgruppenleitende direkt
anzustellen — darunter beispielsweise Horw, Neuenkirch und Nebikon. Die Mehrheit der befragten
Gemeinden stellt kostenlose Raume fuir die Spielgruppen zur Verfiigung und unterstitzt diese zusatzlich
durch die Finanzierung von Weiterbildungen und Coachings.

1.4.7 Entldhnung der Spielgruppenleitenden

Eine aktuelle Umfrage unter Spielgruppentragerschaften in der Stadt Luzern zeigt grosse Unterschiede
bei den Léhnen. Die Bruttojahressalére fiir eine Spielgruppenleiterin mit etwa funf Jahren
Berufserfahrung variieren je nach Arbeitgeberin zwischen Fr. 55’000.— und Fr. 79'000.— bei einem
Vollzeitpensum, Tragerschaften mit niedrigeren Gehéltern gewahren haufig zusétzliche Vergltungen,

5 Biiro Communis.2017. Qualitat und Finanzierung von Spielgruppen, S. 20.
7 Statistik Beitrage fir Eltern an Spielgruppen 2024, Stadt Luzern.
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etwa fir Elternarbeit oder Sitzungsgeld, wahrend hohere Gehélter meist ohne weitere Zuschisse
ausbezahlt werden. Welche Téatigkeiten tatsachlich finanziell honoriert werden, ist unterschiedlich. In allen
befragten Spielgruppen werden die tatsachlichen Spielgruppenstunden sowie 0,5 bis 1 Stunde Vor- und
Nachbereitungszeit pro Halbtag vergutet. Sitzungen und Elternarbeit werden teilweise entschadigt,
wahrend Weiterbildungen, Inter- oder Supervisionen, Vernetzungsarbeit mit heilpadagogischen Diensten
oder Schulen, administrative Aufgaben und spezielle Projekte meist unbezahlt bleiben. Insgesamt
erscheinen die vereinbarten L6hne angemessen. Sie entsprechen den Empfehlungen des
Schweizerischen Spielgruppenverbands und halten den stadtischen Mindestlohnvorgaben stand. Die
Problematik dabei ist aber, dass viele zusatzliche Tatigkeiten, insbesondere in den Bereichen
Elternarbeit, Vernetzung und Administration, nicht finanziell verguitet werden.

Beispiel einer Spielgruppe

Die Spielgruppenleiterin ist mit einem 30%-Pensum angestellt und erhdlt ein Jahresgehalt von rund

Fr. 23'550.—. Laut Vertrag umfasst ihre Tatigkeit die Leitung der Spielgruppe an drei Tagen pro Woche
fur jeweils drei Stunden, die Akquise von Kundinnen und Kunden, die Verwaltung von An- und
Abmeldungen, die Materialverwaltung, Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten, die Organisation von
Elternabenden und Elterngespréachen sowie die Betreuung von Mitarbeitenden. Tatséchlich arbeitet die
Spielgruppenleiterin mindestens 50 Prozent pro Woche.

1.4.8 Sprachférderung in Kitas

Im Gegensatz zu den Spielgruppen sind Kitas bewilligungspflichtig und unterliegen Qualitatsrichtlinien.
Sie bieten Tagesbetreuung fur Kinder erwerbstétiger Eltern. Kitas eignen sich gut fur die friihe
Sprachférderung, wenn die Betreuung hochwertig ist. Gemass Reglement Uber die familienerganzende
Kinderbetreuung ist die friihe Sprachférderung eine Aushnahmevoraussetzung fir Betreuungsgutscheine.
Familien mit Kindern mit Férderbedarf erhalten diese unabhéngig von der Erwerbstétigkeit. Allerdings
sind Kitas fur viele Eltern auch mit Betreuungsgutscheinen zu teuer, weshalb sie oft Spielgruppen
bevorzugen.

1.5 Empfehlungen zur Weiterentwicklung

Wie bereits erwahnt, fihrte die PHLU von 2020 bis 2022 eine Evaluation der frilhen Sprachférderung in
der Stadt Luzern durch. Dabei kamen sowohl quantitative als auch qualitative Methoden zum Einsatz.
Analysiert wurden samtliche Datensétze der Sprachstandserhebungen aus den Jahren 2020 bis 2022,
erganzt durch Gesprache mit Expertinnen und Experten der Volksschule sowie Interviews mit
Spielgruppen, Kitas und Eltern. Zudem erfolgte eine umfassende Literaturrecherche. Der Schlussbericht
«Evaluation Umsetzung § 55a VBG Kanton Luzern friihe Sprachférderung» vom 1. Marz 20238 enthalt
zentrale Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Programms in der Stadt Luzern.

— Die Spielgruppen sollen tiber ausreichend personelle und fachliche Ressourcen verfiigen, um Kinder
mit anspruchsvollem Verhalten und hohem Férderbedarf angemessen zu begleiten.

— Die Stadt Luzern soll (mit dem Kanton) ein selektives Obligatorium diskutieren, damit alle Kinder,
insbesondere aber auch schwierig erreichbare und benachteiligte, ein angemessenes Férderangebot
besuchen.

— Licken im Spielgruppenangebot, insbesondere in Quartieren mit sozial benachteiligten Familien, sollen
schnell geschlossen werden.

— Der Aufenthalt (Anzahl Wochenstunden) der Kinder mit Forderbedarf in einem Angebot soll ausgebaut
werden. Die vom Kanton geforderten 4 Stunden pro Woche Foérderung sind fur eine gute Entwicklung
der Zweit- oder Drittsprache nachweislich zu wenig.

— Die Qualitat und Professionalitat des Angebots der friihen Sprachférderung, insbesondere in
Spielgruppen, sollen verbessert werden. Eine Weiterqualifizierung des Personals und der Einbezug
der Erstsprachen der Kinder wiirde das sicherstellen. Weiterbildungsbedarf besteht ausserdem

8 padagogische Hochschule Luzern. Evaluation Umsetzung § 55a VBG Kanton Luzern frilhe Sprachférderung, 2023.
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insbesondere im Umgang mit anspruchsvollem Verhalten von Kindern, bei der Vorbereitung und
Begleitung von Familien im Ubergang in die Schule und bei der Elternarbeit.

— Eine altersangemessene Zwei- und Mehrsprachigkeit misste auch in der breiten Offentlichkeit starker
als Ressource wahrgenommen werden.

— Das Personal in den Kitas und den Spielgruppen soll auch im Thema Mehrsprachigkeit weiterqualifiziert
werden. Ein professionelles Vorgehen beim Thema Mehrsprachigkeit ist unter anderem fur die
Elternkooperation in der Spielgruppe wichtig.

— Die Zusammenarbeit mit der Volkschule soll intensiviert werden. Dazu gehdren die Vermittiung von
Informationen an Lehrpersonen und ein gemeinsamer Auftritt vor den Eltern. Damit kann Kindern mit
vorschulischen Férdermassnahmen der Ubergang in die Volksschule erleichtert und das Verstandnis
der Bedeutung von Spielgruppen und Kitas als Beitrag zur Bildung gefordert werden.

— Ebenfalls empfohlen werden integrierte Modelle, bei denen Spielgruppen in Schulrdumlichkeiten
untergebracht werden.

2 Zielsetzungen

Basierend auf den Empfehlungen der PHLU wurden Schwerpunkte fur die Verbesserung der frihen
Sprachférderung in der Stadt Luzern formuliert. Damit soll sichergestellt werden, dass die frihe
Sprachférderung den aktuellen und zukinftigen Herausforderungen gerecht wird:

— Angebot von Spielgruppenplatzen sicherstellen bzw. allfallige Liicken schliessen
— Wirksamkeit der Spielgruppen erhéhen
— Qualitat der Forderangebote verbessern

3 Rahmenbedingungen

Der vorliegende B+A basiert auf folgenden rechtlichen Grundlagen:

Kanton Luzern

— Gesetz Uber die Volksschulbildung vom 22. Marz 1999 (VBG; SRL Nr. 400a), § 55a Frihe
Sprachférderung

— Verordnung zum Gesetz Uber die Volksschulbildung vom 16. Dezember 2008 (Volksschulbildungs-
verordnung, VBV; SRL Nr. 405)

— Richtlinien Friihe Sprachférderung, Ausrichtung von Kantonsbeitragen (in Kraft seit 1. Januar 2023)

— Umsetzungshilfe Friihe Sprachférderung fur Schulleitungen, Behdrdenmitglieder und Angebotsleitende
vom 20. September 2023

— Friihe Sprachférderung in Spielgruppen Handreichung fir Gemeinden und Kommissionen von 2022

Stadt Luzern

— Reglement uber die familienerganzende Kinderbetreuung und die Férderangebote vom 29. Méarz 2012
(sRSL 5.4.2.3.3)

— Verordnung zum Reglement Uber die familienerganzende Kinderbetreuung und die Férderangebote
vom 19. Dezember 2012 (sRSL 5.4.2.3.4)

— Richtlinien Unterstitzung Elterntarif Spielgruppen Stadt Luzern (in Kraft seit 1. September 2023)

— Teilnahmevereinbarungen Programm «Friihe Sprachférderung» fir Spielgruppen und Kitas

— B+A 16 vom 31. August 2011: «Friihe Forderung: Pravention und Férderung im Vorschulalter; Strategie
und Massnahmen» (Projektphase)

— B+A 37 vom 2. Dezember 2015: «Evaluation Frihe Férderung» (Evaluation und Antrag Weiterfiihrung
Programm in der Regelstruktur ab 2016)

— B+A 7 vom 13. Februar 2019: «Frilhe Sprachférderung: Umsetzung gemass § 55a Gesetz uber die
Volksschulbildung»
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Weitere Grundlagen

— Konzept Sprachférderung im Vorschulalter in der Stadt Luzern der Dienstabteilung Kinder Jugend
Familie (KJF) vom Juli 2016

— Evaluation «Umsetzung § 55a VBG Kanton Luzern friihe Sprachférderung vom 1. Méarz 2023»,
Padagogische Hochschule Luzern

4  Vorgehen

Die Empfehlungen der PHLU wurden verschiedenen Fachpersonen vorgestellt. In Workshops mit
Spielgruppen und Kitas sowie durch eine schriftliche Befragung von Spielgruppen wurden deren
Erfahrungen und Positionen erfasst. Gemeinsam mit weiteren Partnerinnen und Partnern — darunter die
Logopéadie der Stadt Luzern, die Heilpddagogik des Kantons Luzern, Integrationsexpertinnen und
-experten, Berufsverbéande sowie Vertreterinnen und Vertreter der Volksschule — wurden Ziele zur
Weiterentwicklung der Spielgruppenangebote erarbeitet (siehe oben). Diese wurden anschliessend in
konkrete Massnahmen tbergefihrt.

4.1 Handlungsbedarf und Massnahmen

4.1.1 Angebot sicherstellen — Verbesserung der finanziellen Rahmenbedingungen
Um das bestehende Spielgruppenangebot langfristig zu sichern, ist es zentral, dass die Spielgruppen ihr
Personal unter fairen Bedingungen anstellen kénnen.

Massnahmen:

— Erhdhung der jahrlichen stadtischen finanziellen Beitrage flr Spielgruppen.

— Regelung der finanziellen Beitradge durch Leistungsvereinbarungen. Verbesserungen gelten nur fir
Spielgruppen, die die festgelegten Anforderungen an Struktur, Organisation und padagogische Qualitat
erfullen.

4.1.2 Licken schliessen — Ausbau der Férderangebote
Allféllige Licken im Spielgruppenangebot, insbesondere in Quartieren mit vulnerablen Familien und
einem hoheren Anteil von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache, werden geschlossen.

Massnahmen:

— ldentifikation und Schliessung von Angebotsliicken. Als Grundlage dient der statistische Bericht Uiber
die familienerganzende Kinderbetreuung 2024.

— Verstarkte Zusammenarbeit mit der Volksschule und der Dienstabteilung Quartiere und Integration
(QUIN), um den Aufbau bedarfsgerechter Angebote zu férdern.

— Rekrutierung von weiteren Kitas und Spielgruppen fir das Programm «Friihe Sprachférderung»,
sodass in jedem Quartier ausreichend Platze in guter Qualitat vorhanden sind.

4.1.3 Wirksamkeit erhdhen — Schwierig erreichbare und benachteiligte Kinder besser erreichen
2024 besuchten 73 Prozent der Kinder mit einem ausgewiesenen Sprachférderbedarf ein Férderangebot.
Obwohl diese Quote jahrlich leicht steigt, ist sie zu tief. Insbesondere sollen kinftig Kinder aus
vulnerablen Familien noch besser den Sprachférderangeboten zugefiihrt werden kénnen.

Massnahmen:

— Priifen, inwieweit Eltern verpflichtet werden sollen und kénnen, ihr Kind an einem Forderangebot
teilnehmen zu lassen.

— Machbarkeit eines selektiven Obligatoriums in Abstimmung mit dem Kanton kléren.
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4.1.4 Wirksamkeit erhéhen — Ausbau der Anzahl Stunden im Férderangebot

Kinder besuchen Spielgruppen meist drei bis funf Stunden pro Woche. Laut einer Schweizer Studie von
Grob et al. (2014) zeigt ein Betreuungsangebot mit 20 Stunden/Woche die grésste Wirkung, wobei jede
zusétzliche Stunde die Deutschkenntnisse verbessert. Der individuelle Entwicklungsstand sollte bei der
Festlegung des Forderumfangs beriicksichtigt werden. Die friihe Sprachbildung kann sich tber einen
langeren Zeitraum erstrecken, was durch den Ubertritt in den freiwilligen Kindergarten mit vier Jahren und
das Spielgruppenjahr ab drei Jahren unterstitzt wird. Ein Spielgruppenbesuch von mindestens acht
Stunden pro Woche fur Kinder zwischen drei und vier Jahren ist sinnvoll und ergénzt die bestehenden
Angebote. Falls mehr Stunden nétig sind, bieten Kitas entsprechende Betreuungsoptionen.
Demgegentber wére ein solches Angebot von 20 Stunden fiir Eltern, die ihre Kinder selbst betreuen
mdochten, nicht praktikabel. Zudem miusste eine Spielgruppe mit einem Betreuungsangebot von

20 Stunden die qualitativen Anforderungen einer Kita erfillen und wére in der Stadt Luzern
bewilligungspflichtig.

Massnahmen:

— Erweiterung der Offnungszeiten der Spielgruppen, sodass Kinder mit Sprachférderbedarf das
Forderangebot mindestens acht Stunden oder mehr pro Woche besuchen kénnen.

— Die Finanzierung dieses Ausbaus erfolgt durch eine Erhéhung der stadtischen Beitrdge sowohl fir die
Spielgruppen als auch fur die Eltern.

4.1.5 Wirksamkeit erh6hen — Zusammenarbeit mit der Schule intensivieren

Die aktive Gestaltung des Ubergangs vom Vorschulangebot in die Volksschule ist entscheidend. Es muss
sichergestellt werden, dass insbesondere Kinder mit einem Bedarf nach dem Spielgruppen- oder Kitajahr
in den freiwilligen Kindergarten wechseln, um dort gezielt und umfassend gefdrdert zu werden. Dazu ist
es wichtig, die Erziehungsberechtigten umfassend zu informieren und einzubeziehen. Ebenso
unerlasslich ist die enge Zusammenarbeit mit Fachpersonen im Vorschulbereich, familienbegleitenden
Fachstellen sowie den Schulen. Von besonderer Bedeutung ist die Begleitung und Unterstiitzung der
Kindergartenlehrpersonen, insbesondere wenn es darum geht, bei auffalligem Verhalten eine mdgliche
Ruckstellung in die Kita oder Spielgruppe zu erwagen. Zudem empfehlen die Evaluatorinnen und
Evaluatoren, eine raumliche Nahe zur Volksschule anzustreben, um den Ubergang zu erleichtern.

Massnahmen:

— Umsetzung des multiprofessionellen Angebots «Ubergénge vom Vorschulalter in die Volksschule
(UVOS)» in den Quartieren. Das Angebot bringt in den Quartieren Kitas, Spielgruppen und die Schule
(Kindergarten, schulerganzende Betreuung) zusammen und klart die Zusammenarbeit. Es werden Ziele
und padagogische Ansatze in der friihen Férderung aufeinander abgestimmt und die koordinierte
Elternarbeit sowie die Begleitung der Kinder, insbesondere solcher mit besonderen Bediirfnissen,
verbindlich geregelt. Die Grundlage fur die Umsetzung bildet das Handbuch zur Gestaltung des
Ubergangs von der Kindertagesstatte und Spielgruppe in die Volksschule der Stadt Luzern.®

4.1.6 Qualitat verbessern — Einfiihrung von Qualitatsinstrumenten und Evaluationen

Fur eine gelingende frihe Sprachférderung sind die Dauer, Intensitat und die padagogische Qualitat des
Angebots entscheidend. Letzteres erfordert die weitere Professionalisierung von Spielgruppenleitenden.
Die Evaluation ergab, dass die Erstsprache der Kinder in den Spielgruppen bislang zu wenig in die
Sprachférderung integriert wird, obwohl sie eine wesentliche Grundlage fur das Erlernen weiterer
Sprachen bildet. Zudem wurde deutlich, dass herausforderndes Verhalten sowie Entwicklungs-
verzogerungen in anderen Bereichen als der Sprache fiur die Spielgruppenleitenden eine zusatzliche
Belastung darstellen.

9 Ubergéange von der Vorschule in die Volksschule. Handbuch zur Gestaltung des Ubergangs von der Kindertagesstétte und
Spielgruppe in die Volksschule der Stadt Luzern. Stadt Luzern, 2024.
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Massnahmen:

— Einfihrung von Qualitatssicherungsinstrumenten: Regelméssige Evaluation zur Sicherstellung und
kontinuierlichen Verbesserung der padagogischen Qualitat in Spielgruppen.

— Finanzierung von Weiterbildungen fir Spielgruppen weiterfihren.

— Sensibilisierung und Schulung der Fachpersonen in den Spielgruppen und Kitas im Umgang mit
Mehrsprachigkeit und anspruchsvollem Verhalten.

— Forderung des Fachaustauschs und der Vernetzung, insbesondere mit der Volksschule und den
schulunterstitzenden Angeboten.

Die Umsetzung der beschriebenen Massnahmen erfolgt zeitlich gestaffelt. Damit wird den
Betreuungseinrichtungen fir die qualitativen Weiterentwicklungen der Angebote geniligend Zeit
eingeraumt.

4.2 Massnahmen mit Start Januar 2026

Ausbau der Finanzierung von Spielgruppen

Um faire Lohne und weitere Aufwande angemessen finanzieren zu kénnen, wird die Objektfinanzierung
an die Betreuungseinrichtungen ausgebaut. Zudem werden die bisherigen Pauschalbeitrage durch eine
Direktzahlung ersetzt, die sich an der Anzahl betreuter Kinder und den geleisteten Stunden orientiert. Die
Erziehungsberechtigten erhalten weiterhin einkommensabhéngige stadtische Beitrdge an die
Spielgruppenkosten. Die Massnahmen zur Starkung der Qualitat fihren nicht zu zuséatzlichen Kosten fir
die unterstitzten Erziehungsberechtigten.

Verpflichtung zum Besuch eines Angebots bei ausgewiesenem Bedarf priifen

Im Kanton Luzern liegt es im Ermessen der Gemeinden, ab welchem Alter sie mit der Sprachférderung
bei Kindern beginnen mdéchten. Eine verpflichtende Teilnahme an Angeboten der friihen Sprachférderung
kann jedoch ausschliesslich fur Kinder im letzten Jahr vor dem obligatorischen Kindergarteneintrittsalter
angeordnet werden.!® Das bedeutet: Fur alle anderen Altersstufen — insbesondere fur Kinder ab drei
Jahren — ist eine Verpflichtung nicht zuléassig. Dies betrifft zum Beispiel das Modell der Stadt Luzern, bei
dem bereits mit der Sprachférderung ab dem dritten Lebensjahr gestartet wird.

Fachpersonen betonen, dass es sowohl tiberzeugende Argumente fir als auch gegen eine friihzeitige
Verpflichtung zur Sprachférderung gibt. Deshalb ist im Rahmen der ersten Umsetzungsphase eine
grundliche Prifung vorgesehen, ob eine Ausweitung der Verpflichtung auf jingere Kinder kiinftig sinnvoll
ware.

Weiterbildungen und Programme zu Mehrsprachigkeit, Kindern mit herausforderndem Verhalten
und Elternzusammenarbeit

Dieses Angebot wird in Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten entwickelt. Dazu werden vor
allem auch die bereits bestehenden Partnerinnen einbezogen; der Logopadische Dienst der Stadt Luzern
sowie die Padagogische Hochschule Zug. Zudem dient die bestehende Fachgruppe «Friihe Férderung»
der Stadt Luzern als fachliches Sounding Board. In dieser Fachgruppe sind Expertinnen und Experten
aus verschiedenen Bereichen vertreten, darunter die schulunterstiitzenden Dienste der Volksschule,
Entwicklungspsychologie und Mehrsprachigkeit (PHLU), der Heilpadagogische Friiherziehungsdienst
sowie Fachpersonen aus dem Bereich Integration, einschliesslich der kantonalen Dienststellen fur Asyl-
und Flichtlingswesen und Soziales und Gesellschaft sowie der stadtischen Fachstelle Integration.

Licken im Spielgruppenangebot schliessen

Mit erhohten finanziellen Beitrdgen kénnen Tragerschaften den Auf- und Ausbau bedarfsgerechter
Angebote effektiver vorantreiben. Gleichzeitig werden gezielt Tragerschaften gesucht, um in Quartieren
mit Angebotsliicken neue Spielgruppen einzurichten. Dabei wird eine enge Zusammenarbeit mit der
Dienstabteilung QUIN sowie den Schulen vor Ort sichergestellt.

10 Quelle: Dienststelle Volksschulbildung Kanton Luzern. https://umsetzungen-
dvs.lu.ch/book/66c6ded85ec4c59fdcOb3ee7/66c6df2f939ec7639905c9ec, abgerufen am 19.5.2025.
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Umsetzung des Angebots «Ubergange von der Vorschule in die Volksschule (UVOS)» in
belasteten Quartieren

Das entsprechende Pilotprojekt wurde 2024 erfolgreich abgeschlossen und soll nun auf verschiedene
Quartiere ausgeweitet werden. Das Angebot zielt auf die Gestaltung des Ubergangs von der
familienerganzenden Betreuung in die Schule. Ziel ist es, einen reibungslosen Ubergang fiir die Kinder
zu gewabhrleisten, indem vorschulische Institutionen und die Volksschule systematisch zusammen-
arbeiten. Gestartet wird im Jahr 2025 mit den Quartieren Fluhmiihle, St. Karl, Maihof, Wartegg und
Grenzhof. In Littau Dorf erfolgt eine Weiterfihrung. In den Folgejahren sollen weitere Quartiere
dazukommen.

4.3 Massnahmen mit Start 2027

Ausbau der Spielgruppenangebote fir Kinder mit Sprachférderbedarf

Kinder mit Sprachférderbedarf sollen wéchentlich mindestens acht Stunden an einem Spielgruppen-
angebot teilnehmen. Dies betrifft jahrlich rund 180 bis 200 Kinder. Die zeitliche Erweiterung erfordert eine
entsprechende finanzielle Unterstiitzung. Spielgruppenkinder ohne expliziten Sprachférderbedarf haben
weiterhin die Mdglichkeit, das Forderangebot mit lediglich finf Wochenstunden zu nutzen.

Verpflichtung zum Besuch eines Angebots bei ausgewiesenem Bedarf einfihren

Die fachliche Einschatzung sowie die Machbarkeit einer Verpflichtung zur Sprachférderung werden
wahrend der ersten Umsetzungsphase geklart. Uberwiegen die Vorteile eines Obligatoriums, wird die
Umsetzung im Schuljahr 2027/2028 angegangen bzw. beim Kanton eine entsprechende Gesetzes-
anderung angeregt. Da die Erziehungsberechtigten in diesem Fall von finanziellen Eigenleistungen befreit
waren, durfte fir die Finanzierung erneut ein politischer Entscheid erforderlich sein.

Erhéhung der Qualitatsanforderungen hinsichtlich Padagogik und Elternzusammenarbeit

Die Qualitatsanforderungen an Spielgruppen werden in folgenden Dimensionen neu geregelt:

— Organisationsstruktur, Betriebsfiihrung und Qualitatsentwicklung

— Padagogische Haltung und Umsetzung in allen relevanten Entwicklungsbereichen von Kleinkindern im
Alter von etwa drei bis funf Jahren sowie die Zusammenarbeit mit den Eltern

— Aus- und Weiterbildung des Personals, angemessene Besoldung und ein optimierter Betreuungs-
schlissel

— Friiherkennung und Fruhintervention, einschliesslich Vernetzung mit relevanten Institutionen

Leistungsvereinbarungen werden kiinftig nur noch mit Spielgruppen abgeschlossen, die diese
Qualitatsanforderungen erfillen und ein Sprachférderangebot von mindestens acht Stunden pro Woche
bereitstellen.

Anpassung der Elternbeitrage zur Finanzierung der Férderstunden
Erziehungsberechtigte erhalten weiterhin stadtische Zuschiisse zu den Spielgruppenkosten — abhangig
von ihrem Einkommen und der Anzahl der von ihren Kindern besuchten Férderstunden.

4.4 Ausblick

Die friihe Sprachférderung in der Stadt Luzern wird sowohl in Spielgruppen als auch in Kitas angeboten.
Wahrend Spielgruppen eine wichtige Rolle spielen — insbesondere fiir Familien, die sich keinen Kitaplatz
leisten kénnen, oder solche mit nicht erwerbstatigen Elternteilen —, wird auch das Angebot der Kitas
kontinuierlich ausgebaut. In den kommenden Jahren liegt der Fokus auf der weiteren Verbesserung der
Betreuungsqualitat sowie der weiteren Entlastung der Erziehungsberechtigten bei den Kosten fiir die
familienerganzende Kinderbetreuung. Vor diesem Hintergrund kénnte die Bedeutung der Kitas in der
frihen Sprachférderung weiter zunehmen, wahrend die Rolle der Spielgruppen entsprechend abnimmt.
Derzeit bleiben die Spielgruppen aber noch wichtige Partnerinnen der friihen Sprachférderung und
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mussen entsprechend gestarkt werden. Auch setzt der Kanton bei der friihen Sprachférderung weiterhin
seinen Schwerpunkt auf die Spielgruppen.

5 Auswirkungen auf das Klima

Gemass Relevanzcheck zur Klimafolgenabschatzung der Stadt Luzern ist das Geschaft nicht klimarelevant. Das
heisst, dass durch die geplanten Massnahmen keine erkennbaren Auswirkungen auf das Klima zu erwarten sind. Auf
eine weiter gehende Prifung wurde daher verzichtet.

6 Ausgabe

6.1 Entwicklung Mengengertst

IST 2023 SOLL 2026 SOLL 2027
(Phase 1) (Phase 2)
Spielgruppenangebote 48 48 48
Alle Quartiere haben eine Spielgruppe Nein Vorbereitung Ja
Anzahl Kinder in Spielgruppe 567 552 520
... davon Kinder in Spielgruppe bis 3 Stunden 189 174 0
... davon Kinder in Spielgruppe bis 6 Stunden 354 354 364
... davon Kinder in Spielgruppe bis 10 Stunden 24 24 156
Stundenansatz Spielgruppenleiter/in Fr. 25.— bis 30.— Fr. 35.— Fr. 35.—
Personalaufwand Stadt Luzern Administration 10 % 20 % 20 %
Personalaufwand Stadt Luzern Fachmitarbeit 20 % 40 % 40 %
Tab. 2: Mengengerust
6.1.1 Berechnungsgrundlage Bedarf Spielgruppenpléatze

Es ist zu erwarten, dass die Anzahl der Kinder mit Forderbedarf in den kommenden Jahren aufgrund der
steigenden Anzahl an Einwohnerinnen und Einwohnern leicht zunimmt. Um das volle Potenzial
auszuschdpfen, bleibt das ehrgeizige Ziel bestehen: 92 Prozent der Kinder mit Bedarf an friiher
Sprachférderung sollen vor dem Eintritt in den Kindergarten ein entsprechendes Férderangebot nutzen.
Da immer mehr Eltern erwerbstétig sind, wird vor allem bei den Kitaplatzen mit einer erhéhten Nachfrage
gerechnet. Familien, in denen nicht beide Elternteile berufstatig sind und die sich keinen Kitaplatz leisten
kénnen, greifen weiterhin auf Spielgruppen zurick.

Fur die Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sprachférderangebots bedeutet dies, dass der Ausbau
der Spielgruppenplétze nicht flachendeckend erfolgen muss, sondern gezielt in Quartieren mit hoher
Nachfrage, vielen Kindern mit einer anderen Erstsprache und einer geringen Kitanutzung. Dazu gehéren
beispielsweise die Quartiere Fluhmuhle, Littau Dorf, Ruopigen und Grenzhof.

In anderen Stadtteilen wird die Nachfrage nach Spielgruppenplatzen zugunsten der Kitas weiterhin eher
ricklaufig sein. Insgesamt bleibt aber die Anzahl der in Spielgruppen betreuten Kinder in der Stadt stabil.
Wie eingangs erwahnt, bewegt sie sich seit Jahren zwischen rund 510 und 570 Kindern.
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6.2 Berechnungsgrundlage Beitrage an frithe Forderung

6.2.1 Zielsetzung

Das Ziel der finanziellen Beitrage ist eine faire, transparente und bedarfsgerechte Finanzierung der
bestehenden Spielgruppenangebote in der Stadt Luzern — einschliesslich angemessener Lohne fir das
Personal. Grundlage hierfur sind die neuen Qualitétsstandards sowie eine realistische Einschatzung der
tatsdchlichen Aufwénde und Ertrage der Spielgruppen.

6.2.2 Methodisches Vorgehen

Zur Bestimmung der nétigen Beitrdge wurde folgendes Vorgehen angewendet:

1. Erstellung einer Erfolgsrechnung fir eine durchschnittliche Spielgruppe
Auf Basis der kantonalen Vorlage «Vollkosten Spielgruppen» wurde eine vollstéandige
Erfolgsrechnung fir eine durchschnittliche Spielgruppe erstellt. Die Vorlage wurde mit effektiv
erhobenen Daten aus stadtischen Spielgruppen erganzt, darunter Personalaufwand, Raumkosten
und sonstige betriebliche Ausgaben.

2. Hochrechnung auf alle Spielgruppen in der Stadt Luzern
Die durchschnittlichen Kosten- und Ertragspositionen wurden auf samtliche Spielgruppen hochge-
rechnet — unter Bertcksichtigung eines Mengengertists, das die Angebotsvielfalt in Bezug auf die
wochentliche Stundenzahl abbildet. Dies ermdglicht es, die Vollkosten nach neuer Qualitatsrichtlinie
fur alle Spielgruppen der Stadt Luzern zu berechnen.

3. Vergleich von Einnahmen und Vollkosten geméss neuen Qualitatsrichtlinien
Im Anschluss wurden die hochgerechneten Vollkosten den tatsachlichen Einnahmen gegeniiber-
gestellt. Die daraus resultierende Differenz entspricht dem zusatzlichen Finanzierungsbedarf, der
kunftig durch stadtische Beitrage gedeckt werden soll.

6.2.3 Berechnung des zuséatzlichen Finanzierungsbedarfs ab 2026 (Phase 1)

Fur die bestehende Angebotsstruktur ergibt sich unter Beriicksichtigung der neuen Qualitatsstandards ein
erhohter Finanzierungsbedarf. Die Vollkosten aller Spielgruppen belaufen sich auf 1,56 Mio. Franken,
wahrend die aktuellen Einnahmen insgesamt 1,26 Mio. Franken betragen. Die Differenz von

Fr. 303'400.— entspricht dem kiinftig zusatzlich erforderlichen objektorientierten Beitrag der Stadt Luzern
ab dem Jahr 2026.

Subventionen an Spielgruppen
Total Vollkosten Total Einnahmen objektorientiert ab 2026

Fr. 1'563'000.— Fr. 1'259'600.— Fr. 303’400.—

Tab. 3: Neuer Beitrag an Institutionen ab 2026 (Phase 1)

6.2.4 Berechnung des zusatzlichen Finanzierungsbedarfs ab 2027 (Phase 2)

Fur die Zielstruktur mit erweiterten Betreuungszeiten wurde eine neue Angebotsverteilung modelliert.
Daraus ergeben sich insgesamt Vollkosten in Hohe von 1,861 Mio. Franken, denen erwartete Einnahmen
von 1,517 Mio. Franken gegeniiberstehen. Der zusatzliche objektorientierte Finanzierungsbedarf betragt
somit Fr. 344’600.— pro Jahr ab 2027.

Subventionen an Spielgruppen
Total Vollkosten Total Einnahmen objektorientiert ab 2027

Fr. 1'861'400.— Fr. 1'516’800.— Fr. 344’600.—

Tab. 4: Subventionen an Spielgruppen objektorientiert ab 2027 (Phase 2)

Die subjektorientierten Beitrage steigen ab 2027 auf Fr. 383'000.— jahrlich, was eine Erhéhung von
Fr. 63'000.— gegeniiber dem Vorjahr darstellt. Die Elternbeitrage erhdéhen sich, da mehr Kinder
Spielgruppen mit erweitertem Stundenangebot besuchen und die Eltern diesbeziglich unterstitzt
werden.

Subventionen an Spielgruppen Subventionen an Spielgruppen Zusétzliche Subventionen an
subjektorientiert pro Jahr 2026 subjektorientiert pro Jahr ab 2027 Spielgruppen subjektorientiert ab 2027
Fr. 320°000.— Fr. 383'000.— Fr. 63'000.—

Tab. 5: Subventionen an Spielgruppen subjektfinanziert ab 2027 (Phase 2)
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6.3 Berechnungsgrundlage Personal

Mit B+A 7 vom 13. Februar 2019 wurden erstmals personelle Ressourcen fur die friihe Sprachférderung
in den Stellenplan der Dienstabteilung KJF aufgenommen — konkret 40 Prozent Fachmitarbeit
(Sozialpadagog/in 1). Fir die Weiterentwicklung ist eine Erhdhung des Stellenetats um 30 Prozent
erforderlich (10 Prozent Sozialpddagog/in 1 plus 20 Prozent Administration, vgl. Kap. 6.4 lit. b).

Diese Anpassung ist vor allem auf die Mengenausweitung, zusétzliche Investitionen in die Qualitats-
entwicklung sowie verstarkte Massnahmen zur besseren Erreichbarkeit vulnerabler Familien
zurtickzufuihren. Die qualitative Weiterentwicklung bleibt weiterhin fokussiert auf die Optimierung der
Zusammenarbeit mit bestehenden Fachstellen und die gezielte Vernetzung der Sprachférderangebote.

6.4 Gesamtausgabe

a. Transferaufwand

2026 2027-2035 Total

B+A Weiterentwicklung der frihen Sprachférderung pro Jahr (Fr.) pro Jahr (Fr.) 10 Jahre (Fr.)
Beitrage IST (B+A 2019)

Subventionen an Spielgruppen objektorientiert 226’000.— 226’000.— 2'260'000.—
Subventionen an Spielgruppen subjektorientiert 320°000.— 320’000.— 3'200'000.—
Kantonsbeitrag friihe Foérderung —100’000.— —100’000.— —1'000’000.—
Total Beitrage B+A 2019 446°000.— 446°000.— 4°460’°000.—
Zuséatzliche Beitrége (vorliegender B+A 2025)

Subventionen an Spielgruppen objektorientiert 303'000.— 345°000.— 3'450'000.—
Subventionen an Spielgruppen subjektorientiert 63'000.— 630'000.—
Total Beitrage B+A 2025 303’000.—- 408’000.— 4°080°000.—
Total Beitrage B+A 2019 und B+A 2025 749°000.— 854’000.— 8’540°000.—

Tab. 6: Gesamtausgabe Transferaufwand

Somit belaufen sich die zusatzlichen Transferaufwande auf Fr. 4080°000.—.

b. Personalaufwand

Aufgrund der Weiterentwicklung der Sprachférderung ist eine Erhéhung des Beschaftigungsgrads in der
Dienstabteilung KJF um 10 Prozent fur die administrative Unterstiitzung (Kaufmannische
Fachbearbeitung 1) sowie um 20 Prozent fiur die fachliche Bearbeitung (Sozialpadagog/in 1 /
Sozialarbeiter/in 1) notwendig.

Im Detail zeigen sich die Ausgaben unter Berticksichtigung der Richtfunktionen wie folgt:

Saldrband, durchschn. Bruttolohn

Stellenbezeichnung Richtfunktion (100 Stellenprozent p. a.)
Fachmitarbeiter/in Kaufmannische/r Fachbearbeiter/in 1 09-11, zirka Fr. 94°000.—
Fachmitarbeiter/in Sozialpédagog/in 1/ Sozialarbeiter/in 1 11-13, zirka Fr. 104’000.—

Tab. 7: Personalaufwand

Zur Ermittlung der Vollkosten werden dem Bruttolohn jeweils 25 Prozent fiir Sozialleistungen und tbrige
Personalnebenkosten dazugerechnet.
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Die daraus resultierenden jahrlichen Personalgesamtkosten gestalten sich wie folgt:

Richtfunktion %-Satz Durchschn. Vollkostenfaktor Anzahl Jahre Summe
Bruttolohn 100

Stellenprozent

p. a.

Kaufménnische/r 10 % X Fr. 94°000.— X 125 % x 10 = Fr.117°500.—-
Fachbearbeiter/in

1

Kaufménnische/r 20 % X Fr. 104°000.— X 125 % x 10 = Fr.260°000.—-
Fachbearbeiter/in

2

Personalgesamtkosten = Fr.377°500.—-

Tab. 8: Personalkosten
Somit belaufen sich die zuséatzlichen Personalgesamtkosten (10 Jahre) auf Fr. 377°500.—.

c. Gesamtausgabe
Die zusatzlichen Transferaufwande und Personalgesamtkosten belaufen sich insgesamt auf
Fr. 4457°500.— (Transferaufwande: Fr. 4080’000.— / Personalkosten: Fr. 377’500.-).

6.5 Ausgabenrechtliche Zustandigkeit

Mit dem vorliegenden Bericht und Antrag sollen fur die Weiterentwicklung der frihen Sprachférderung in
Spielgruppen Gesamtausgaben in der Hohe von insgesamt 4,46 Mio. Franken bewilligt werden.
Freibestimmbare Ausgaben von mehr als 1 Mio. Franken hat der Grosse Stadtrat durch einen
Sonderkredit zu bewilligen (8 34 Abs. 2 lit. a des Gesetzes Uber den Finanzhaushalt der Gemeinden vom
20. Juni 2016, FHGG; SRL Nr. 160, in Verbindung mit Art. 69 lit. b Ziff. 3 der Gemeindeordnung der Stadt
Luzern vom 7. Februar 1999, GO; sRSL 0.1.1.1.1). Sein Beschluss unterliegt nach Art. 68 lit. b Ziff. 2 GO
dem fakultativen Referendum.

7 Finanzierung und zu belastendes Konto

Das Vorhaben fiir die Weiterentwicklung der friihen Sprachférderung in Spielgruppen von insgesamt
4,46 Mio. Franken ist im Aufgaben- und Finanzplan 2026—2029 enthalten.

Die mit dem beantragten Sonderkredit zu tatigenden Aufwendungen (Erfolgsrechnung) sind
verschiedenen Konten im Personalaufwand und im Transferaufwand (3636.022 und 3637.014) im
Kostentrager 2158303 Frilhe Forderung (Aufgabe 215 Kinder Jugend Familie) zu belasten.

8 Wairdigung

Die friihe Sprachférderung leistet einen wichtigen Beitrag fir Chancengerechtigkeit und gesellschaftli-
chen Zusammenhalt. Sie stellt sicher, dass alle Kinder — unabhéngig von ihrer sozialen oder sprachlichen
Herkunft — mit den notwendigen kommunikativen Fahigkeiten in das Volksschulbildungssystem eintreten
kénnen. Ein friihzeitiger Zugang zur Sprache ist entscheidend fiir den schulischen und spateren
beruflichen Erfolg und tragt massgeblich zur sozialen Integration bei.

Durch eine gezielte Investition in die Sprachférderung wird nicht nur die Bildungsqualitat gesichert,
sondern auch die langfristige Entwicklung einer inklusiven Gesellschaft unterstiitzt. Ein solches
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Engagement ist Ausdruck politischer Weitsicht und eines verantwortungsbewussten Umgangs mit
gesellschaftlichen Ressourcen.

Eine besonders wichtige Rolle in diesem Kontext spielen die Spielgruppen, die Kindern eine férderliche
und spielerische Umgebung bieten, um ihre sprachlichen Fahigkeiten zu entwickeln. Durch die gezielte
Starkung der friihen Sprachférderung werden Spielgruppen weiter ausgebaut und mit den notwendigen
personellen und finanziellen Ressourcen ausgestattet. Dies sichert nicht nur eine hochwertige Betreuung
und Forderung der Kinder, sondern schafft auch faire Arbeitsbedingungen fur die Fachkréafte.

9 Abschreibung von politischen Vorstéssen

Motion 387, Claudio Soldati und Regula Muller namens der SP-Fraktion vom 12. Juli 2024:
«Weiterentwicklung Betreuungsqualitat in Spielgruppen, finanzielle Unterstitzung der Eltern und
Spielgruppen als attraktive Arbeitgeber/innen»

Mit der Motion 387 wurde der Stadtrat aufgefordert, einen Bericht und Antrag fur die Weiterentwicklung
von Spielgruppen hinsichtlich Betreuungsqualitat und Arbeitgeber/innen-Attraktivitat zu erarbeiten. Der
Bericht und Antrag soll auch die Uberpriifung der finanziellen Unterstiitzung der Eltern beinhalten und
diese in die Kompetenz des Grossen Stadtrates bringen. Der Stadtrat wurde eingeladen, mit Subjekt-
und/oder Objektfinanzierungen zu operieren, damit von Weiterentwicklungen in Spielgruppen nicht nur
Familien mit Spielgruppenbeitréagen profitieren kdnnen, sondern auch Familien, die keinen Anspruch auf
eine Unterstutzung haben.

Mit dem vorliegenden Bericht und Antrag werden die gestellten Forderungen erfillt. Obwohl der
Schwerpunkt auf der friihen Sprachférderung liegt, tragen die geplanten Massnahmen zur Qualitats-
steigerung der Spielgruppen bei und erhéhen deren Attraktivitat als Arbeitgeberinnen. Zudem profitieren
alle Kinder von den finanziellen Beitréagen, die sowohl den Eltern als auch den Betreuungseinrichtungen
zugutekommen.

10 Antrag

Der Stadtrat beantragt lhnen,

— fur die Weiterentwicklung der friilhen Sprachférderung einen Sonderkredit von 4,46 Mio. Franken zu
bewilligen;

— die Motion 387, Claudio Soldati und Regula Muller namens der SP-Fraktion vom 12. Juli 2024:
«Weiterentwicklung Betreuungsqualitat in Spielgruppen, finanzielle Unterstiitzung der Eltern und
Spielgruppen als attraktive Arbeitgeber/innen», als erledigt abzuschreiben.

Er unterbreitet lhnen einen entsprechenden Beschlussvorschlag.

Luzern, 27. August 2025

 J . Bt

Beat Zusli Michéle Bucher
Stadtprasident Stadtschreiberin
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Der Grosse Stadtrat von Luzern,

nach Kenntnisnahme des Berichtes und Antrages 40 vom 27. August 2025 betreffend

Weiterentwicklung der friithen Sprachférderung
— Sonderkredit,

gestitzt auf den Bericht der Sozial- und Sicherheitskommission,

in Anwendung von 8 34 Abs. 2 lit. a des Gesetzes Uber den Finanzhaushalt der Gemeinden vom 20. Juni
2016, Art. 13 Abs. 1 Ziff. 2, Art. 29 Abs. 1 lit. b, Art. 68 lit. b Ziff. 1 und Art. 69 lit. b Ziff. 1 der
Gemeindeordnung der Stadt Luzern vom 7. Februar 1999 sowie Art. 87 des Geschéftsreglements des
Grossen Stadtrates vom 10. April 2025,

beschliesst:

I.  Fur die Weiterentwicklung der friihen Sprachférderung wird ein Sonderkredit von 4,46 Mio. Franken
bewilligt.

II. Die Motion 387, Claudio Soldati und Regula Muller namens der SP-Fraktion vom 12. Juli 2024
«Weiterentwicklung Betreuungsqualitét in Spielgruppen, finanzielle Unterstiitzung der Eltern und
Spielgruppen als attraktive Arbeitgeber/innen, wird als erledigt abgeschrieben.

lll. Der Beschluss gemass Ziffer | unterliegt dem fakultativen Referendum.

Luzern, 13. November 2025

Namens des Grossen Stadtrates von Luzern

M% . Bt

Mirjam Fries Michéle Bucher
Ratsprasidentin Stadtschreiberi

Seite 21/21



	1 Ausgangslage
	1.1 Aktuelle Erkenntnisse
	1.2 Spielgruppe – Bedingungen
	1.3 Entwicklungen und Herausforderungen
	1.4 Das Programm «Frühe Sprachförderung» der Stadt Luzern
	1.4.1 Ablauf
	1.4.2 Schwerpunkte und Ziele des Programms
	1.4.3 Vereinbarung mit Spielgruppen und Finanzierung
	1.4.4 Finanzielle Unterstützung für Erziehungsberechtigte von Kindern mit Sprachförderbedarf
	1.4.5 Kantonsbeitrag
	1.4.6 Finanzierung der Spielgruppen im Vergleich
	1.4.7 Entlöhnung der Spielgruppenleitenden
	1.4.8  Sprachförderung in Kitas

	1.5 Empfehlungen zur Weiterentwicklung

	2 Zielsetzungen
	3 Rahmenbedingungen
	4 Vorgehen
	4.1 Handlungsbedarf und Massnahmen
	4.1.1 Angebot sicherstellen – Verbesserung der finanziellen Rahmenbedingungen
	4.1.2 Lücken schliessen – Ausbau der Förderangebote
	4.1.3 Wirksamkeit erhöhen – Schwierig erreichbare und benachteiligte Kinder besser erreichen
	4.1.4 Wirksamkeit erhöhen – Ausbau der Anzahl Stunden im Förderangebot
	4.1.5 Wirksamkeit erhöhen – Zusammenarbeit mit der Schule intensivieren
	4.1.6 Qualität verbessern – Einführung von Qualitätsinstrumenten und Evaluationen

	4.2 Massnahmen mit Start Januar 2026
	4.3 Massnahmen mit Start 2027
	4.4 Ausblick

	5 Auswirkungen auf das Klima
	6 Ausgabe
	6.1 Entwicklung Mengengerüst
	6.1.1 Berechnungsgrundlage Bedarf Spielgruppenplätze

	6.2 Berechnungsgrundlage Beiträge an frühe Förderung
	6.2.1 Zielsetzung
	6.2.2 Methodisches Vorgehen
	6.2.3 Berechnung des zusätzlichen Finanzierungsbedarfs ab 2026 (Phase 1)
	6.2.4 Berechnung des zusätzlichen Finanzierungsbedarfs ab 2027 (Phase 2)

	6.3 Berechnungsgrundlage Personal
	6.4 Gesamtausgabe
	6.5 Ausgabenrechtliche Zuständigkeit

	7 Finanzierung und zu belastendes Konto
	8 Würdigung
	9 Abschreibung von politischen Vorstössen
	10 Antrag

